
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM.

12. September 1979 Nr. 5007

Die ~o1~~~emeindaOberer1afinen unterbreitet dem .Re~

gierungsrat eine~

~

~renlanesz~qisd1~endei~,

~zur Ge~aehrnigung,

Oberger1afing~n besitzt einen Zonen~ und Erschliessungsplan

(Strassen— und Baulinienplan), welcher mit RRB Nr, 4524

vom 25,8,1972 g~i~hmigtwurde~. Al~ A~nd~runggegenüber.d~r

rechtsgültigen Nut~b~gsplanung ersucht.die.Gemeinde.un~Ge—

nehmigung einer Umzonung von der Wohnzone U3 in die Wohnzone

W2 im Bereich der Meisen— und Kriegstettenstrasse~ •Gleich~

zeitig wird als Arrondierung der heutigen Daug‘ebietsabgrenzung

eine geringfügige zusätzliche Fl~f~i~e i~s Baugebiet aufge

nommen, Hit der Umzonung wird, bsprechend der neuen Zonen—

nutzung ~in~ weit~re Erschliessungsstrasse als Verbindung

zwischen der Meisen— und Kriegstettenstrasse planlich sicherge

stellt, Aus planerischer Sicht sind keine weiteren Bemerkungen

zu machen,

Die öffentliche Auflage der Planänderung erfolgto in der Zeit

vom 24. Hai bis 24~ Juni l979~ Innert nützlicher Frist ~trnrden

keine Einsprachen eingereicht, Der Gomeinderat genehmigte an

seiner Sitzung vom 28, Juni 1979 aufgrund von § 16 des Dauge—

setzes die Aenderung des Zonen— und Erschliessungsplanes,

Umzonung von der Wohnzone W~ in die Wohnzohe W2~und Äenderung

des Strassen— und I3aulinienplanes zwischen der Meisen— und

Kriegstettenstrasse.

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt,
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Es wird

beschlossen

1. Die Aenderung des Zonen— und Erschliessungsplanes (Strassen—

und Daulinienplan), Umzonung von der Wohnzone W3 in die

Wohnzone W2 und die Aenderung der Strassen— und Daulinien

zwischen der ~eisen— i d~kriegstettenstrassa.d~r,. ~iIawohnerge—

meinc]e 0bergorlafin~en~ wird genehmigt,

2, Die Ce~~oinde wird ver]~aluen, dem Amt fur Raunplanung bis zum

30 ITovei~ber 1979 noch vier Plane, wovon ein Exemplar auf

Leinwand aufgezogen, zuzustellen, Die Pläne sind mit dem

Genehmigungsvermerk d~r C~emeinde zu versehen,

3, ~Destehende Pldne.verliereii. ihre Rechtskraft soweit sie mit
der vorliegenden Aenderung in~ ~idersp~ruch stehend

Genehrh~gun~sgebtthi~ Fi~‘ 2OO~—~

Publikationskosten Fr 10,— (Staacskanzlei Ur, 979 ) KK

Fr, 2l8~-~

• Der Staatsschreiber:

~~I

Ausfertigur~gen S.~i1~e. 3
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Dau—Departement (2) Di

Hochhauamt (2)

Tiefbauamt (2)

Amt für Wasserwirtschaft (2)
Rechtsdienst des Dau—Derartementes

Amt für Raumplanung (3), _____ enunl

Kreisbauamt 1, 4500 Solothurn

Amtschreiberei Kriegstetten, 4500 Solothurn, ~tl~en, Plan
~ber

Kant, Finanzverwaltung (2)

Sekretariat der Katasterschatzung (2), ~tl~en,Pl~fol~

Ammannamt der EG, 4564 Obergerlafingen

Baukommission der EG, 4564 Ohergerlafingen, mit 1 !en. Plan
fol~t s~pL~ter

Ingenieurbüro Emch und Berger, Schöngrünstrasse 27,
4500 Solothurn

Amtsblatt_Publikation

Die Aenderung des Zonen— und Erschliessungsplanes, Umzonung

von der Wohnzone W3 in die Wohnzone W2 und die Aenderung der

Strassen— und Daulinien zwischen der Meisen— und Kriegstetten—

strasse der Einwohnergemeinde Obergerlafingen wird genehmigt.




